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Die Tabelle zum Schadenersatzrecht!
Karl-Heinz Danzl hat auf 23 Seiten die wichtigsten 115 schadenersatzrechtlichen Entscheidungen 
des OGH aus dem Jahr 2012 gesammelt und übersichtlich in einer Tabelle dargestellt: gegliedert nach 
nicht weniger als 33 Sachgruppen und innerhalb dieser chronologisch: von „A“ wie „Amtshaftung“ bis 
„W“ wie „Wegehaltung“.
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